
 
 

Teilnahmebedingungen Oster-Gewinnspiel  
„Überraschung vom Osterhasen“, von 7. bis 20. April 2025 
der Stadtmarketing und Tourismus Feldkirch GmbH (STF) 
sowie der Werbegemeinschaft der Einkaufsstadt Feldkirch (WEF) 
 

Die Teilnahme am Gewinnspiel setzt die Zustimmung zu den Teilnahme-
bedingungen voraus.  Mit dem Upload der Rechnung über das Onlineformular 
akzeptieren die Teilnehmer:innen diese Teilnahmebedingungen.  

Die Teilnehmer:innen des Gewinnspiels stimmen zu, dass die STF ihre 
persönlichen Daten zum Zweck des Gewinnspiels verarbeitet werden. Die STF 
behält sich das Recht vor, bei Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen, 
Teilnehmer:innen vom Gewinnspiel auszuschließen.  

Teilnahmeberechtigt sind ausschließlich natürliche Personen. Mitarbeiter:innen 
der STF und Vorstandsmitglieder der WEF sowie deren Familien sind von der 
Teilnahme am Gewinnspiel ausgeschlossen. Geschäftsinhaber:innen sowie die 
Mitarbeiter:innen in den Geschäften bzw. Lokalen und deren Familie können nicht 
mit Rechnungen aus dem eigenen Geschäft teilnehmen.  

Das Gewinnspiel läuft vom 7. bis 20. April 2025.  
Zur Gewinnspielteilnahme berechtigt sind hochgeladene Rechnungen aller in 
Feldkirch – in der Innenstadt und in den Stadtteilen - ansässigen Geschäfte und 
Lokale.  

Die Ziehung der Gewinner:innen findet am Palmsonntag sowie Ostersonntag um 
14.00 Uhr statt. Unter allen bis zur Auslosung eingesandten Rechnungen werden 
drei Gewinner:innen gezogen, die den Rechnungsbetrag in Form einer Feldkirch-
Gutschein-Karte (max. EUR 400,- je Gewinner:in) rückerstattet bekommen. Es 
besteht keine Möglichkeit zur Barablöse des Gewinns.  

Teilnehmer:innen, die sich durch Manipulation einen Vorteil verschaffen wollen, 
werden von der Teilnahme ausgeschlossen. Gegebenenfalls wird der Gewinn 
nachträglich aberkannt und zurückgefordert.  

Die STF behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel zu jedem Zeitpunkt ohne 
Vorankündigung zu beenden, wenn aus technischen oder rechtlichen Gründen 
eine ordnungsgemäße Durchführung nicht gewährleistet werden kann.  

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.  

Feldkirch, im April 2025 


